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Diese Zeitschrift erscheint in der Regel am 1. und 15. jedes Monats. Derselben werden als Beibefte beigefügt die mindestens einmal vierteljährlich
erscheinenden: „Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten“., herausgegeben von Dr. Freiherr
v. Danckelman. Der vierteljährliche Abonnementspreis für das Kolonialblatt mit den Beiheften beträgt beim Bezuge durch die Post und die
Buchhandlungen Mk. 3,—, direkt unter Streifband durch die Verlagsbuchhandlung Mk. 3.50 für Denischland undOesterreich- Ungarn, Mk. 8.75 für
die Länder des Weltvostvereins. — Einsendungen und Anfragen sind an die Königliche Hofbuchhandlung von Ernst Siegfried Mittler

und Sohn, Berlin 8W 12, Kochstraßte 68—71, zu richten. (Eingetragen in der Zeitungs= Preisliste für 1898 unter Nr. 2017.)
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Amtlicher Theil.

Personalien.
Kaiserliche Schutztruppen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst zu verleihen geruht:
den Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub und Schwertern: dem Generalmajor Liebert,

Gouverneur für Deutsch-Ostafrika, à la suite der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika und beauftragt
mit den Funktionen des Kommandeurs derselben;

den Rothen Adler-Orden vierter Klasse mit Schwertern: dem Premierlicutenant Helm vom 2. Branden-
burgischen Ulanen-Regiment Nr. 11, vordem von der Schutztruppc für Südwestafrika;

das Militär-Ehrenzeichen zweiter Klasse: dem Unteroffizier Lehmann von der Schutztruppe für Siüd-
westafrika und

die Krieger-Verdienst-Medaille zweiter Klasse in Silber: den Bastards Jakob Clocte, Klaas Cloete,
Wilhelm Claahsen und dem Bondelzwart Abraham Skeyer (Vater).

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst zu bestimmen geruht, daß
der von Theilen der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika ausgeführte Kriegszug in Uhehe vom Februar 1897
bis Juli 1898 im Sinne des § 23 des Gesetzes, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Militär-
personen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom 27. Juni 1871, als ein Feldzug gelten soll,
für welchen den daran betheiligt gewesenen Dentschen jedes der beiden Kalenderjahrc als ein Kriegsjahr
zur Anrechnung zu bringen ist.


